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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Telekommunikati-
onsausrüstung und insbesondere eine Anruf- bzw. 
Verbindungssteuerungsausrüstung für eine Vermitt-
lungszentrale.
[0002] Durch Abb. 1 wird in schematischer Form 
die Architektur eines Telekommunikationsnetzes dar-
gestellt, welches einem Telekommunikations-Endge-
rät TE1 ermöglicht, mit einem Endgerät TE2 zu kom-
munizieren.
[0003] Eine Ausrüstung TE1 ist mit einer Nebenstel-
lenanlage SW1 eines Netzbetreibers O1 verbunden. 
Diese Nebenstellenanlage SW1 ist zum Beispiel mit 
einer Nebenstellenanlage SW2 desselben Netzbe-
treibers verbunden, die wiederum mit einer Neben-
stellenanlage eines Netzbetreibers O2 verbunden ist. 
Ein Endgerät TE2 ist mit dieser Nebenstellenanlage 
SW3 verbunden.
[0004] Auf diese Weise werden die Anrufe zwischen 
den Endgeräten TE1 und TE2 von Telekommunikati-
onsausrüstungen verarbeitet, deren Signalisierungs-
standards nicht notwendigerweise dieselben sind.
[0005] Folglich verfügt man dafür im Netz über Ver-
mittlungszentralen oder Nebenstellenanlagen wie die 
mit SW1, SW2, SW3 bezeichneten Ausrüstungen. In 
der Praxis gibt es keinen Grund, warum diese Aus-
rüstungen vom selben Hersteller oder Netzbetreiber 
stammen sollten. Das Netz gestattet auf diese Weise 
wahlweise Datenströme, der Sprache entsprechende 
Ströme und Steuerungsströme zu leiten.
[0006] Der Steuerungsstrom betrifft die Anrufproto-
kolle. Für Anrufprotokolle gibt es mehrere Normen, 
die Norm B-ISUP der International Telecommunicati-
on Union (ITU), die Norm PNNI des ATM-Forums 
(ATM: Asynchronous Transmission Mode) und die 
Norm SS7 des European Telecommunication Stan-
dards Institute (ETSI).
[0007] Die Architektur einer Vermittlungszentrale 
(oder einer Nebenstellenanlage) weist verschiedene 
Module S1 auf: 
– ein Modul zur Signalisierungsverarbeitung CA
– ein Modul zur Durchführung der Anrufsteuerung
– ein Modul zur Ressourcenverwaltung CR, wobei 
mit Hilfe dieses Moduls die Kanäle durch physi-
sche Verbindungen zugewiesen werden können.

[0008] In der Praxis implementiert das Signalisie-
rungsmodul einer Nebenstellenanlage das Anrufpro-
tokoll, das dieser Nebenstellenanlage ermöglicht, mit 
einer anderen Nebenstellenanlage zu kommunizie-
ren.
[0009] Das Anrufsteuerungsmodul CA ist der Kern 
der Gesamtanlage. Es handelt sich um einen Auto-
maten, der einen Prozess für jeden empfangenen 
Anruftyp erzeugt.
[0010] In der Praxis erzeugt das Anrufsteuerungs-
modul, wenn ein Leitungsabbruch für einen Telefon-
anruf erfolgt, einen Prozess zur Verwaltung dieses 
Anrufs.

[0011] Zu diesem Zweck ist ein allgemeiner Prozess 
(ein Programm) in dem Modul vorgesehen, der (bzw. 
das) in der Lage ist, einen anderen Prozess zur Ver-
waltung des Anrufs zu erzeugen.
[0012] Da es mehreren Normen oder Standards für 
die Signalisierung gibt, können aufgrund dessen un-
terschiedliche Signalisierungsmodule existieren, die 
jeweils einem dieser Signalisierungsstandards inner-
halb ein und derselben Ausrüstung entsprechen.
[0013] Diese Architektur wird in Abb. 2 schematisch 
dargestellt. Signalisierungsmodule S1, S2, S3, die 
den drei derzeit existierenden Standards entspre-
chen, sind in eine Nebenstellenanlage SW2 imple-
mentiert und mit dem Kern verbunden, welcher das 
Anrufverwaltungsmodul CA ist.
[0014] Dieses Problem ist jedoch relativ neu. Es ist 
jedoch insofern schwerer zu lösen, als wahrschein-
lich neue Netzbetreiber auftreten werden, und auch 
insofern, als möglicherweise der Wunsch besteht, die 
vorhandenen Standards weiterzuentwickeln.
[0015] So muss jedes Mal, wenn ein neuer Stan-
dard erscheint, die Ausrüstung weiterentwickelt wer-
den, um diesen neuen Standard zu berücksichtigen.
[0016] EP 0530443, im Recherchebericht als DI an-
gegeben, beschreibt ein System, welches die Signa-
lisierungsanforderungen durch Übersetzung in eine 
gemeinsame Sprache verarbeitet.
[0017] Ziel der Erfindung ist es, die Auswirkungen 
einer neuen Signalisierung auf die Anrufsteuerung zu 
verringern und zu diesem Zweck die Anrufsteuerung 
so unabhängig wie möglich zu machen.
[0018] Zum Beispiel kann nach dem Protokoll PNII, 
wenn eine Anforderung vom Anrufsteuerungsmodul 
gesendet wird, die Anforderung vor der Analyse der 
gewählten Nummer angenommen werden, während 
beim Protokoll B-ISUP die Anforderung so lange 
nicht angenommen wird, bis die Analyse der gewähl-
ten Nummer durchgeführt wurde.
[0019] Die vorliegende Erfindung bietet eine Lö-
sung, indem sie eine Architektur vorschlägt, welche 
in der Lage ist, an neue Standards angepasst zu wer-
den oder die vorhandenen Standards einfach weiter-
entwickeln zu lassen.
[0020] Die Erfindung wird insbesondere auf Breit-
bandübertragungen von 2 Mio. bis 144 MBit/s (ATM, 
Video) angewendet, jedoch auch auf Übertragungen 
in einem schmaleren Band (64 kBit/s).
[0021] Die Erfindung besteht darin, ein allgemeines 
Anrufsteuerungsmodul CA vorzusehen, das in der 
Lage ist, den verschiedenen Normen gemeinsame 
Anforderungen zu verarbeiten, sowie spezifische Mo-
dule oder Komponenten, die in der Lage sind, für jede 
Norm spezifische Anforderungen zu verarbeiten, um 
die Auswirkungen einer neuen Signalisierung auf das 
Anrufsteuerungsmodul zu verringern, und zwar mit 
dem Ziel, letzteres so unabhängig wie möglich zu 
machen.
[0022] Ziel der Erfindung ist insbesondere eine Aus-
rüstung, die eine Diensteinheit aufweist, welche 
hauptsächlich dadurch gekennzeichnet ist, dass die-
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se Diensteinheit einen Treiberkern („noyau moteur") 
und mit diesem Kern verbundene Module umfasst, 
wobei der Kern 20 Folgendes aufweist: 
– Vorrichtungen zum Empfangen von Signalisie-
rungsnachrichten, die von einem oder mehreren 
Signalisierungsnetzen ausgegangen sind;
– Vorrichtungen zum Senden dieser Signalisie-
rungsnachrichten an die genannten Module nach 
einer vorher festgelegten Regel, wobei die Modu-
le fähig sind, die Signalisierungssignale zu verar-
beiten.

[0023] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist der 
Kern Vorrichtungen zur Verarbeitung bestimmter Sig-
nalisierungsnachrichten auf.
[0024] Die Vorrichtungen zum Empfangen von Sig-
nalisierungsnachrichten weisen eine Schnittstelle auf 
hoher Ebene auf, welche in der Lage ist, einen Zu-
gang zum Kern zu liefern, damit letzterer Stan-
dard-Signalisierungsnachrichten verarbeiten kann.
[0025] Die Vorrichtungen zum Empfangen von Sig-
nalisierungsnachrichten weisen eine Schnittstelle auf 
niedriger Ebene auf, welche in der Lage ist, einen Zu-
gang zu dem Modul zu liefern, das fähig ist, die emp-
fangenen spezifischen Signalisierungsnachrichten 
zu verarbeiten.
[0026] Weitere Besonderheiten und Vorteile der En-
dung werden beim Lesen der nachstehenden Be-
schreibung ersichtlich werden, die als Beispiel ohne 
einschränkende Wirkung und unter Heranziehung 
der Zeichnungen gegeben wird, auf denen:
[0027]  Abb. 1 einen Übersichtsplan eines Telekom-
munikationsnetzes darstellt;
[0028]  Abb. 2 einen Plan der Architektur einer Aus-
rüstung nach dem Stand der Technik darstellt;
[0029]  Abb. 3 einen Plan der Architektur einer Aus-
rüstung gemäß der Erfindung darstellt.
[0030] Das nachfolgend gegebene Ausführungsbei-
spiel veranschaulicht zur Vereinfachung eine Archi-
tektur mit zwei Signalisierungsstandards, welche den 
Signalisierungsnetzen 1, 2 und den Signalisierungs-
modulen S1 und S2 entsprechen. Selbstverständlich 
wird die Erfindung vorteilhafterweise auf Situationen 
angewendet, bei denen man es mit mehr als zwei Si-
gnalisierungsstandards zu tun hat, konkret mit einer 
Anzahl von Signalisierungsnetzen 1 bis n und einer 
Anzahl von Signalisierungsmodulen s1 bis Sn.
[0031] Die Telekommunikationsausrüstung EQ er-
möglicht die Ausführung des oder der Dienste, die 
zum Empfangen von Nachrichten von einem Signali-
sierungsnetz 1 bis n kommen.
[0032] Zu diesem Zweck weist die Ausrüstung Sig-
nalisierungsmodule S1–S2 auf, die in der Lage sind, 
Signale von Signalisierungsmodulen zu empfangen, 
welche nicht dargestellten Ausrüstungen EQ ent-
sprechen.
[0033] Jedes Modul S1, S2 weist die Signalisie-
rungsinformationen des entsprechenden Standards 
1, 2 in einer mit SIG1 bzw. SIG2 bezeichneten Logi-
keinheit auf. Jede Einheit ist mit einem Adapter A1 für 

die Einheit SIG1 bzw. A2 für die Einheit SIG2 verbun-
den, der in der Lage ist, die Anforderungen jeder 
Norm (oder eines neuen Standards) in Standardan-
forderungen umzuwandeln, um einen Dialog mit der 
Diensteinheit CA aufzubauen, die in der Praxis ein 
Anrufsteuerungsmodul ist.
[0034] Da nämlich der Dialog mit dieser Dienstein-
heit CA genormt ist, verwendet man Anpassungs-
schnittstellen A1, A2, um diesen Dialog zu ermögli-
chen. Es handelt sich in der Praxis um Logikschnitt-
stellen, mit deren Hilfe symbolisierte Anrufe durch die 
Verbindungen L1 gegenüber einer Diensteinheit CA 
in ein und demselben Format dargestellt werden kön-
nen, welches das Standard-Dialogformat ist, unab-
hängig von den Signalisierungssignalen und unab-
hängig davon, ob diese Signale einer neuen Norm 
entsprechen oder nicht.
[0035] Die in Abb. 3 gestrichelt dargestellten Ver-
bindungen L2 entsprechen in der Diensteinheit CA 
vorhandenen „Gabel"-Funktionen („Hook"-Funktio-
nen in der angelsächsischen Terminologie), welche 
die Adressierung an spezifische Funktionen ermögli-
chen können (zum Beispiel allgemeine Funktionen, 
ein Zeiger auf eine Funktion).
[0036] Die allgemeinen Anforderungen L1 werden 
von einer allgemeinen Schnittstelle I1 verwaltet, die 
als sogenannte hohe Ebene definiert ist, während die 
„Gabel"-Funktionen L2 von einer Schnittstelle I2 ver-
waltet werden, die als sogenannte niedrige Ebene 
definiert ist und die außerdem dazu dient, Zugang zu 
den spezifischen Modulen SP1, SP2 der Einheit CA 
für den Fall zu gewähren, dass spezifische Anforde-
rungen ankommen (hierbei sind diese Anforderun-
gen mit einer neuen Norm verbunden und fallen nicht 
unter eine allgemeine Formulierung, die vom Treiber-
kern („noyau moteur") zur Verwaltung allgemeiner 
Anrufe NO verarbeitet werden kann).
[0037] Die Schnittstellen I1 und I2 für den Dialog mit 
der Diensteinheit existieren und sind folglich bereits 
definiert.
[0038] In der Praxis können 80 % der allen Normen 
gemeinsamen Erfordernisse von der Schnittstelle I1 
abgedeckt und vom Kern NO verarbeitet werden, und 
die Anforderungen, die nicht unter eine allgemeine 
Formulierung fallen können, werden von den Adap-
tern A1 und A2 in das Standard-Dialogformat mit der 
Einheit CA eingehüllt, damit sie von der Schnittstelle 
I2 erkannt und vom geeigneten spezifischen Modul, 
das heißt SP1 oder SP2, verarbeitet werden können. 
Die Bestimmung des geeigneten spezifischen Mo-
duls kann durch Anwendung vorab festgelegter Re-
geln erfolgen. Diese Regeln können ganz einfach die 
Bestimmung des Standards sein, mit dem die Anfor-
derung übereinstimmt.
[0039] Der Kern NO ist infolgedessen in der Lage, 
alle den verschiedenen Standards gemeinsamen An-
forderungen zu verarbeiten.
[0040] Die spezifischen Module SP1, SP2 imple-
mentieren jeweils die Besonderheiten, welche der 
Weiterentwicklung eines vorhandenen Standards 
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oder denen eines neuen Standards entsprechen, der 
aus dem allgemeinen Rahmen herausfällt.

Patentansprüche

1.  Telekommunikationsausrüstung, aufweisend 
eine Diensteinheit (CA), die fähig ist, mit einem oder 
mehreren Signalisierungsnetzen zu kommunizieren, 
dadurch gekennzeichnet, dass diese Diensteinheit 
einen Treiberkern („noyau moteur") (NO) und Module 
(SP1 und SP2) aufweist, die mit diesem Kern (NO) 
verbunden sind, wobei dieser Kern dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass er Folgendes aufweist:  
– Empfangsvorrichtungen zum Empfangen von Sig-
nalisierungsnachrichten, die allgemeinen oder spezi-
fischen Anforderungen entsprechen;  
– Vorrichtungen zum Senden dieser spezifischen An-
forderungen an die genannten Module (SP1, SP2) 
nach einer zuvor festgelegten Regel, wobei diese 
Module fähig sind, die spezifischen Anforderungen 
zu verarbeiten; und  
– Vorrichtungen zum Verarbeiten der allgemeinen 
Anforderungen.

2.  Ausrüstung nach dem Anspruch, bei der die 
genannten Empfangsvorrichtungen dadurch gekenn-
zeichnet sind, dass sie Folgendes aufweisen:  
– eine Schnittstelle auf hoher Ebene, um die Signali-
sierungsnachrichten zu empfangen, die allgemeinen 
Anforderungen entsprechen und aus einem oder 
mehreren Signalisierungsnetzen (1, 2) stammen;  
– eine Schnittstelle auf niedriger Ebene (I2), um die 
Signalisierungsnachrichten zu empfangen, die spezi-
fischen Anforderungen entsprechen und aus einem 
oder mehreren Signalisierungsnetzen (1, 2) stam-
men.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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